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Fallmanagement Nordrhein-Westfalen 
Pilotprojekt zur Optimierung des Fallmanagements Nordrhein-Westfalen  
 
 

Die konsequente und prioritäre Durchführung aufenthaltsbeendender 

Maßnahmen bei straffälligen ausländischen Staatsangehörigen ist ein 

wichtiges Ziel der nordrhein-westfälischen Landesregierung. Im Rahmen 

des Fallmanagements Nordrhein-Westfalen (NRW) koordinieren und be-

gleiten fünf Regionale Rückkehrkoordinationsstellen (RRK) bei den jewei-

ligen Bezirksregierungen gezielt aufenthaltsrechtliche Verfahren und ggf. 

aufenthaltsbeendende Maßnahmen bei ausländischen strafrechtlich auf-

fälligen Personen, aber auch bei ausländischen Personen mit erheblich 

negativem Sozialverhalten. Angesichts der steigenden Herausforderun-

gen im Bereich des Fallmanagements sowie der zunehmenden Komple-

xität in der Einzelfallbearbeitung, besteht die Notwendigkeit, das Fallma-

nagement NRW zu validieren und den Datenaustausch zwischen den be-

teiligten Behörden zu optimieren. Die Erleichterung des Datenaustauschs 

zwischen den beteiligten Behörden genießt nicht zuletzt durch das Maß-

nahmenpaket der Landesregierung zu Sicherheit, Migration und Präven-

tion vom 10. September 2024 hohe Priorität.  

 

Zur Optimierung des Fallmanagements hat die RRK der Bezirksregierung 

Münster ein Pilotprojekt zur systematisierten Fallbewertung und -priori-

sierung konzipiert.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seite 2 von 3 Die RRK der Bezirksregierung Münster wird mit der Umsetzung des Pi-

lotprojektes in enger Abstimmung mit dem Landeskriminalamt Nordrhein-

Westfalen (LKA NRW) sowie dem Landesamt für Zentrale Polizeiliche 

Dienste Nordrhein-Westfalen (LZPD NRW) beauftragt.  

 

Das Pilotprojekt wird zunächst auf einen Zeitraum von sechs Monaten 

begrenzt und beginnt zum 1. März 2026.  

 

Im Rahmen des Pilotprojekts erprobt die RRK der Bezirksregierung 

Münster die Nutzung einer für dortige Belange angepassten Version des  

DataPol-CS DataAnalyzers des LZPD NRW, um – unter Berücksichtigung 

datenschutzrechtlicher Belange – eine vertiefte Initialbewertung der 

Rückführungsperspektive von Intensivstraftäterinnen und Intensivstraftä-

ter mittels eines eigens durch die RRK entwickelten Moduls, sog. Initial-

bewertungsmodul zur Rückführungsperspektive von ausländischen In-

tensivtäterinnen und -tätern im Scoringverfahren (IRIS), vorzunehmen. 

Ziel ist die Implementierung eines standardisierten und validen Bewer-

tungsverfahrens zur priorisierten Aufnahme ausländischer strafrechtlich 

auffälliger Personen bzw. ausländischer Personen mit erheblich negati-

vem Sozialverhalten in das Fallmanagement, die Optimierung und Ver-

einheitlichung von Verfahrensabläufen sowie die Verbesserung der Infor-

mationen aller im Sachzusammenhang beteiligten Behörden. 

 

Für die Umsetzung des Pilotprojektes entsteht bei der RRK der Bezirks-

regierung Münster zunächst ein temporärer personeller Mehrbedarf. Die-

ser wird in Teilen durch eine bereits hierfür durch das zuständige Fachre-

ferat des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht 

und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (MKJFGFI NRW) ge-

nehmigte Stelle bei der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) Coesfeld ge-

deckt, die zur Hälfte für die Pilotphase des Projekts mittels einer Abord-

nung an die Bezirksregierung Münster und zur anderen Hälfte mittels ei-

ner in dem für das Projekt neu geschaffenen Aufgabenbereich bei der 

ZAB Coesfeld realisiert wird. Die Bezirksregierung Münster und der Kreis 

Coesfeld haben vereinbart, dass diese Stelle schnellstmöglich – bevor-

zugt mit einer bereits bei der ZAB Coesfeld beschäftigten Person – be-

setzt wird, die sodann mit 50% der Arbeitszeit zur Bezirksregierung ab-

geordnet wird. Die anderen 50 % der Arbeitszeit werden bei der ZAB Co-

esfeld für das Pilotprojekt aufgewendet.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seite 3 von 3 Die RRK der Bezirksregierung Münster erstellt nach Abschluss des Pilot-

projekts unter Einbindung des LKA NRW sowie des LZPD NRW einen 

Projektbericht mit insbesondere folgenden Inhalten: 

• Bewertung der fachlichen und rechtlichen Belastbarkeit von IRIS 

• Analyse der Praxistauglichkeit des Scoring-Ansatzes des DataPol-CS 

DataAnalyzers 

• Vorschläge zur landesweiten Standardisierung 

• Personalbedarfsentwicklung für einen etwaigen Mehrbedarf nach Ab-

schluss des Pilotprojekts für das zweite Halbjahr 2026.  

 

Im Auftrag 

 

gez.  für das MKJFGFI NRW 

gez.  für das IM NRW 


